21. MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass über die Bezeichnung der Angebote, für die die Sozialtarife gelten


(Belgisches Staatsblatt vom 24. April 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


21. MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass über die Bezeichnung der Angebote, für die die Sozialtarife gelten


			PHILIPPE, König der Belgier

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Wirtschaftsgesetzbuches, des Artikels VI.10 Absatz 1 Nr. 2 und 3, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2013;

	Aufgrund der Stellungnahme des Hohen Rates für Selbständige und Kleine und Mittlere Betriebe vom 16. Januar 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme des Besonderen Beratungsausschusses "Verbraucherschutz" vom 26. Januar 2024;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 12. Februar 2024 unter der Nummer 75.628/4 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 12. Februar 2024 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	In Erwägung der Notwendigkeit, für den Verbraucher eine Verwechslung zwischen dem Sozialtarif nach der alten Regelung von Artikel 22 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation und dem Sozialtarif nach der neuen Regelung von Artikel 22/2 derselben Anlage zu vermeiden;

	Auf Vorschlag des Ministers der Wirtschaft und der Ministerin des Fernmeldewesens


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Die Bezeichnung des Sozialabonnements für Breitbandinternet, das an einem festen Standort bereitgestellt wird, wie erwähnt in Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 20. September 2023 über die Mindestbedingungen für Angebote, für die die Sozialtarife gelten, enthält ausschließlich die Begriffe "soziales Internetangebot".


	Art. 2 - Die Bezeichnung des sozialen Produktbündels, das mindestens einen an einem festen Standort bereitgestellten Breitbandinternetdienst umfasst, wie erwähnt in Artikel 3 des Königlichen Erlasses vom 20. September 2023 über die Mindestbedingungen für Angebote, für die die Sozialtarife gelten, enthält mindestens die Begriffe "soziales Internetangebot".


	Art. 3 - Die in den Artikeln 1 und 2 festgelegten Bezeichnungen dürfen nur für die Dienste verwendet werden, die in den Artikeln 2 beziehungsweise 3 des Königlichen Erlasses vom 20. September 2023 über die Mindestbedingungen für Angebote, für die die Sozialtarife gelten, erwähnt sind.


	Art. 4 - Die für Wirtschaft beziehungsweise Fernmeldewesen zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 21. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Die Ministerin des Fernmeldewesens
P. DE SUTTER

